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Wichtige MITTEILUNG: 

Information bezüglich dES ERGEBNISSES DER AUSSERORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER VON FIDELITY FUNDS II 

ZUR ABSTIMMUNG ÜBER DIE 
VERSCHMELZUNG DER FIDELITY FUNDS II – CURRENCY FUNDS MIT DEN 

FIDELITY FUNDS – CASH FUNDS  
  

Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften 
Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden. 

 
 

 
28. Oktober 2015 

 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 

 
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. möchte Sie in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft 
sowohl von Fidelity Funds II als auch von Fidelity Funds darüber informieren, dass die Überführung der 
Vermögenswerte des Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund in den entsprechenden Fidelity Funds 
– US Dollar Cash Fund bei der erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der 
Anteilinhaber von Fidelity Funds II (die „erneut einberufene aHV“) nicht genehmigt wurde. Daher wird 
Fidelity Funds II aktiv bleiben. Falls Sie Anteile am Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund halten, 
können Sie Rücknahmen oder Umschichtungen bis 6. November 2015, 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr 
Ortszeit Großbritannien/16.00 Uhr Ortszeit Hongkong)* unter Angabe der Referenz CURR2016 weiterhin 
kostenlos anweisen. Nach der vorstehenden Handelsendzeit gelten die normalen Handelsverfahren 
gemäß dem Prospekt von Fidelity Funds II (der „Prospekt von FFII“) für den Fidelity Funds II – US Dollar 
Currency Fund. 
 
Anteilinhaber des Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund und/oder des Fidelity Funds – US Dollar 
Cash Fund sind von den nachstehenden Angaben nicht betroffen.  
 
Bei der erneut einberufenen aHV wurde die Überführung der Vermögenswerte der Teilfonds:  

 
 

• Fidelity Funds II – Australian Dollar Currency Fund  
• Fidelity Funds II – Euro Currency Fund 
• Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund 
(jeweils ein „zu verschmelzender Fonds“ bzw. zusammen die „zu verschmelzenden Fonds“) 

 
 

mit den entsprechenden Teilfonds von Fidelity Funds, d.h.: 
 

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  
2a rue Albert Borschette, L-1246 
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg 
 
Tél: +352 250 404 1 
Fax: +352 26 38 39 38 
 
R.C.S. Luxembourg B 88635 
 



• Fidelity Funds – Australian Dollar Cash Fund1 
• Fidelity Funds – Euro Cash Fund  
• Fidelity Funds – Sterling Cash Fund1 

 
(jeweils ein „aufnehmender Fonds“ bzw. zusammen die „aufnehmenden Fonds“), (die „Verschmelzung“) 
mit Wirkung zum 18. Januar 2016 oder einem späteren vom Verwaltungsrat von Fidelity Funds II (der 
„Verwaltungsrat von FFII“) festgelegten Datum (das „Datum des Inkrafttretens“) genehmigt.  
 
Weitere Informationen über die zu verschmelzenden Fonds und die aufnehmenden Fonds, einschließlich der 
ISIN, die den von der Verschmelzung betroffenen Beständen entsprechen, können die Anteilinhaber eines oder 
mehrerer der zu verschmelzenden Fonds und/oder der aufnehmenden Fonds (die „Anteilinhaber“ bzw. „Sie“) 
Anlage I dieses Schreibens entnehmen.  

 
Kostenvergleich zwischen den zu verschmelzenden und den aufnehmenden Fonds 

 
Gemäß dem Prospekt von FFII beläuft sich die jährliche Managementgebühr der zu verschmelzenden Fonds 
bei Klasse-A-Anteilen derzeit auf 1,00 %. Gemäß dem Prospekt von Fidelity Funds (der „Prospekt von FF“) 
beläuft sich die jährliche Managementgebühr der aufnehmenden Fonds bei Klasse-A-Anteilen derzeit auf 
0,40 %.  
 
Bei einer Normalisierung des Zinsniveaus gelten für die Anteilsklassen der zu verschmelzenden Fonds und die 
entsprechenden Anteilsklassen der aufnehmenden Fonds folgende laufende Kosten (Ongoing Charges Figure, 
„OCF“) (Stand vom 1. September 2015): 

 
Anteilsklassen der zu 
verschmelzenden Fonds 

OCF 2 Anteilsklassen der 
aufnehmenden Fonds 

OCF 2 

FFII – Australian Dollar Currency 
Fund – A-Anteile  

1,22 % FF – Australian Dollar 
Cash Fund A-ACC-AUD 

0,80 %3  

FFII – Euro Currency Fund – A-
Anteile 

1,25 % FF – Euro Cash Fund A-
ACC-EUR 

0,78 % 

FFII – Sterling Currency Fund – 
A-Anteile 

1,23 % FF – Sterling Cash Fund 
A-ACC-GBP 

0,80 %3  

 
 

Bitte beachten Sie, dass derzeit niedrigere als die oben angegebenen OCF-Sätze zur Anwendung kommen 
können, da mit Ausnahme des Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund gegenwärtig bei allen zu 
verschmelzenden und aufnehmenden Fonds ganz oder teilweise auf einige der Gebühren, darunter die jährliche 
Managementgebühr, verzichtet wird.  
 
Die Anteilinhaber aller Anteilsklassen der zu verschmelzenden Fonds werden darauf hingewiesen, dass es sich 
auch bei den entsprechenden Anteilsklassen der jeweiligen aufnehmenden Fonds um thesaurierende 
Anteilsklassen handelt, die daher keine Dividenden ausschütten. Zinserträge und alle sonstigen aus den Anlagen 
der aufnehmenden Fonds erzielten Erträge werden thesauriert.  

 
 

                                                 
1 Bitte beachten Sie, dass der FF – Australian Dollar Cash Fund und der FF – Sterling Cash Fund erst am bzw. vor dem Datum des Inkrafttretens 
aufgelegt werden.  
2  Die OCF stellen die Kosten dar, die von dem Teilfonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden, und werden in Bezug auf den 
Nettoinventarwert pro Anteil berechnet. Sie werden am Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds berechnet und können von Jahr zu Jahr 
schwanken. Bei neuen Teilfonds werden die OCF bis zum Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds geschätzt. Die OCF umfassen folgende 
Kostenarten: Managementgebühren, Verwaltungsgebühren, Verwahrstellen- und Depotbankgebühren und Transaktionskosten, Kosten für die 
Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungsgebühren, etwaige Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats und 
Bankgebühren. Folgende Kostenarten sind nicht in den OCF enthalten: etwaige erfolgsabhängige Gebühren, Transaktionskosten des Portfolios, 
außer im Fall von durch den Teilfonds gezahlten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen 
Organismen für gemeinsame Anlagen.  

 

3 Da der FF – Australian Dollar Cash Fund A-ACC-AUD und der FF – Sterling Cash Fund A-ACC-GBP erst am bzw. vor dem Datum des 
Inkrafttretens aufgelegt werden, sind die angegebenen OCF nur geschätzt. 
 



Vergleich der Anlageziele und Risikoprofile der zu verschmelzenden und der aufnehmenden Fonds 
 

Die zu verschmelzenden und die aufnehmenden Fonds haben das gleiche Ziel, nämlich die Erreichung einer 
Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen, wobei sowohl Kapitalsicherheit als auch Liquidität von 
vorrangiger Bedeutung sind. Sie bieten Anlagen in professionell geführten Portfolios von Schuldpapieren und 
anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten in verschiedenen geographischen Gebieten und Währungen 
und damit die Chance auf regelmäßige Erträge und hohe Liquidität. Ihre allgemeine Anlagepolitik ist ebenfalls 
sehr ähnlich, und ihre Anlageziele sind fast gleich, wie im Folgenden angegeben: 
 
 

Anlageziele der zu verschmelzenden Fonds Anlageziele der aufnehmenden Fonds 
 
 
Fidelity Funds II – Australian Dollar Currency 
Fund: 
 
 
„Legt vornehmlich in auf australische Dollar 
lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“ 
 

 

 
 

Fidelity Funds – Australian Dollar Cash Fund: 
 
 
„Legt hauptsächlich in auf australische Dollar 
lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“  
 

 
 
Fidelity Funds II – Euro Currency Fund: 
 
 
„Legt vornehmlich in auf Euro lautenden 
Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“ 
 

 

 
Fidelity Funds – Euro Cash Fund: 
 
 
„Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden 
Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“ 
 

 
 
Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund: 
 
 
„Legt vornehmlich in auf britische Pfund Sterling 
lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“ 
 

 

 
Fidelity Funds – Sterling Cash Fund: 
 
 
„Legt hauptsächlich in auf britische Pfund Sterling 
lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen 
Vermögenswerten an.“ 
 

 
 

 

Gemäß dem Prospekt von FFII haben die zu verschmelzenden Fonds ein niedriges Risikoprofil. Der 
Nettovermögenswert der zu verschmelzenden und der aufnehmenden Fonds wird täglich anhand des 
Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen in Barmitteln, Staatsanleihen und/oder Unternehmensanleihen 
berechnet. Überdies kann zusätzlich ein Risiko aufgrund von Wechselkursschwankungen bestehen, wenn 
die Währung des Anlegers nicht die Referenzwährung des Teilfonds ist. 

 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikoprofile der zu verschmelzenden und der aufnehmenden Fonds. 



 

Relevante Risikofaktoren* 

 
ALLGEMEINE 

RISIKEN, DIE FÜR 
ALLE TEILFONDS 

GELTEN 

MIT 
FESTVERZINSLI

CHEN 
WERTPAPIEREN 
VERBUNDENE 

RISIKEN 

RISIKEN IN 
VERBINDUNG 

MIT 
BESTIMMTEN 

INSTRUMENTEN 

RISIKEN IN 
VERBINDUNG 

MIT DERIVATEN 

Fidelity Funds II – Australian 
Dollar Currency Fund     

Fidelity Funds II – Euro 
Currency Fund     

Fidelity Funds II – Sterling 
Currency Fund     

Fidelity Funds – Australian 
Dollar Cash Fund     

 
Fidelity Funds – Euro Cash 
Fund 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fidelity Funds – Sterling Cash 
Fund     

 

* Weitere Informationen zu diesen Risikofaktoren finden Sie im Prospekt von FF in Teil I im Abschnitt „Risikofaktoren“. 
 

Weitere Informationen finden Anteilinhaber der zu verschmelzenden Fonds in den wesentlichen 
Anlegerinformationen („KIID“) der jeweiligen Anteilsklassen der aufnehmenden Fonds – hier in Anlage II 
beigefügt – sowie im Prospekt von FF, der am eingetragenen Sitz von Fidelity Funds oder unter 
www.fidelityworldwideinvestment.com erhältlich ist.  

 
Auswirkungen der Verschmelzung 

 
Angesichts der Höhe der Vermögenswerte des Fidelity Funds – Euro Cash Fund werden die 
Auswirkungen, die etwaige Transaktionskosten in Verbindung mit der Wiederanlage der Barmittelzuflüsse 
aus dem entsprechenden zu verschmelzenden Fonds für seine Anteilinhaber haben werden, als 
unerheblich eingeschätzt. Überdies dürfte die Verschmelzung nicht zu einer Verwässerung der 
Wertentwicklung der aufnehmenden Fonds führen. Bitte beachten Sie, dass der Fidelity Funds – Australian 
Dollar Cash Fund und der Fidelity Funds – Sterling Cash Fund nach Ermessen des Verwaltungsrats von 
Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat von FF“) vor dem Datum des Inkrafttretens aufgelegt werden, um die 
Verschmelzung zu unterstützen, und deshalb derzeit nicht zur Anlage verfügbar sind. Daher gibt es 
gegenwärtig noch keine Anteilinhaber, die Anteile des Fidelity Funds – Australian Dollar Cash Fund oder 
des Fidelity Funds – Sterling Cash Fund halten.  

 
Nach Ansicht des Verwaltungsrats von FFII und des Verwaltungsrats von FF liegt die Verschmelzung im 
Interesse der Anteilinhaber. Da sich die Identität von Fidelity Funds II nicht mehr von derjenigen von 
Fidelity Funds unterscheidet und die zu verschmelzenden Fonds mit den aufnehmenden Fonds nahezu 
identisch sind, wird die Verschmelzung die Produktpalette straffen und den Kunden ein 
wettbewerbsfähigeres Angebot bei gleichzeitiger Erzielung von Skaleneffekten bieten. Die Verschmelzung 
erfolgt gemäß Artikel 21.bis der Satzung von FFII bzw. FF sowie gemäß Kapitel 8 des Luxemburger 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen.  

 
Kosten der Verschmelzung 

 
Die durch die Verschmelzung entstehenden regulatorischen Kosten wie z. B. Rechts-, 
Rechnungsprüfungs- und Versandkosten werden vom Investmentmanager (FIL Fund Management 
Limited) getragen. Bei den zu verschmelzenden Fonds bestehen keine nicht abgeschriebenen 
ausstehenden vorläufigen Kosten.  

http://www.fidelityworldwideinvestment.com/


Etwaige zusätzliche Verbindlichkeiten, die den zu verschmelzenden Fonds zurechenbar sind und nach 
18.00 Uhr MEZ am Datum des Inkrafttretens entstehen, gehen zu Lasten der aufnehmenden Fonds. 

 
Nächste Schritte  

 
Zur Durchführung der Verschmelzung brauchen Sie keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Am Datum 
des Inkrafttretens werden Ihre bestehenden Anteile an dem betreffenden zu verschmelzenden Fonds 
normalerweise in Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des betreffenden aufnehmenden Fonds 
umgetauscht. Das Umtauschverhältnis wird dabei anhand des bei Geschäftsschluss am letzten 
Geschäftstag vor dem Datum des Inkrafttretens zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts der betroffenen 
Anteilsklassen festgelegt. Sie können Ihre neu ausgegebenen Anteile am aufnehmenden Fonds ab dem 
nächsten Geschäftstag nach dem Datum des Inkrafttretens handeln. Die Verschmelzung wirkt sich nicht auf 
den Handel mit Ihren Anteilen an den aufnehmenden Fonds aus. Anteilinhaber eines oder mehrerer der zu 
verschmelzenden Fonds, die an der Verschmelzung teilnehmen, werden darauf hingewiesen, dass das 
Antragsformular einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie bei Fidelity für ihre Anlage 
im Fidelity Funds II unterzeichnet haben, durch das entsprechende Antragsformular, das für Fidelity Funds 
gilt, ersetzt wird. Das entsprechende Antragsformular von Fidelity Funds erhalten Sie bei Ihrem 
Finanzberater oder dem für Sie zuständigen Fidelity Service Centre.  
 
Falls Sie nicht mit der Verschmelzung einverstanden sind, können Sie Ihre gegenwärtig an den zu 
verschmelzenden Fonds und/oder den aufnehmenden Fonds gehaltenen Anteile zurückgeben oder gegen 
Anteile anderer Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds von Fidelity Funds umtauschen. Die Rückgabe 
sowie auch die Umschichtung sind für Sie kostenlos. Kostenlose Rücknahmen oder Umschichtungen von 
Anteilen können bis 11. Januar 2016, 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr Ortszeit Großbritannien/16.00 Uhr Ortszeit 
Hongkong)* an jedem Bewertungstag unter Angabe der Referenz CURR2016 angewiesen werden. 
Abgerechnet wird normalerweise auf der Grundlage des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts. Die 
Erlöse aus der Rücknahme werden gemäß dem Prospekt von FFII und/oder dem Prospekt von FF direkt 
auf Ihr Bankkonto überwiesen.  
 
Zur Wahrung ihrer Interessen sollten Anteilinhaber der zu verschmelzenden Fonds beachten, dass 
alle Zeichnungen von neuen Anteilen an den zu verschmelzenden Fonds sowie Rücknahmen und 
Umschichtungen von bereits an den zu verschmelzenden Fonds gehaltenen Anteilen am 11. Januar 
2016 um 13.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr Ortszeit Großbritannien/16.00 Uhr Ortszeit Hongkong)* 
ausgesetzt werden und dass die zu verschmelzenden Fonds ab dieser Handelsendzeit in keinem 
Land mehr öffentlich gehandelt werden. Die Anteilinhaber der zu verschmelzenden Fonds und/oder 
der aufnehmenden Fonds und insbesondere diejenigen, die gegen die Verschmelzung gestimmt 
oder sich der Stimmabgabe auf der erneut einberufenen aHV enthalten haben, sollten beachten, 
dass ihre Bestände automatisch an der Verschmelzung teilnehmen, wenn sie nicht innerhalb der 
vorstehend genannten Fristen von ihrem Recht auf kostenlose Rücknahme oder Umschichtung 
Gebrauch machen.  

 
Exemplare des vom Abschlussprüfer von Fidelity Funds II und Fidelity Funds erstellten Berichts bezüglich 
der Beurteilung der Kriterien zur Bewertung der Vermögenswerte und der Methode zur Berechnung des 
tatsächlichen Verhältnisses für den Umtausch von Anteilen an den zu verschmelzenden Fonds in Anteile an 
den aufnehmenden Fonds werden mindestens einen Monat vor dem Datum des Inkrafttretens kostenlos am 
eingetragenen Sitz von Fidelity Funds II und/oder Fidelity Funds erhältlich sein. 
 

*Erfolgt der Handel mit Anteilen über lokale Vertriebsstellen, können andere Verfahren zur Anwendung kommen. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. 
 



Die Verschmelzung hat für die zu verschmelzenden und die aufnehmenden Fonds keinerlei steuerliche 
Auswirkungen in Luxemburg. Anteilinhaber der zu verschmelzenden Fonds bitten wir zu beachten, dass die 
Verschmelzung je nach persönlichen Umständen und Wohnsitz des Anteilinhabers und des somit jeweils 
gültigen Steuerrechts im steuerlichen Sinne als Anteilsveräußerung gelten kann. Bitte beachten Sie auch, 
dass die Rücknahme oder die Umschichtung Ihrer Anteile unter Umständen als Veräußerung im 
steuerlichen Sinne gilt. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir 
Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.  
 
In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt von FFII bzw. im 
Prospekt von FF.  
 
Der Verwaltungsrat von FF und der Verwaltungsrat von FFII übernehmen die Verantwortung für die 
Richtigkeit des Inhalts des vorliegenden Schreibens zum oben angegebenen Datum.  
 
Bei Fragen bezüglich der Verschmelzung oder wenn Sie ein Exemplar des Prospekts von FF oder von FFII 
anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an das für Sie zuständige Fidelity 
Service Center.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 

Marc Wathelet 
Director, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  
 

CL15101103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage I - Liste der Anteilsklassen und der entsprechenden ISIN 
 

Teilfonds Anteilsklasse ISIN 
Fidelity Funds II – Australian Dollar Currency 
Fund 

A-Anteile LU0115013202 
 

Fidelity Funds II – Euro Currency Fund A-Anteile LU0115010877 
 

Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund A-Anteile LU0115012063 
 

Fidelity Funds – Australian Dollar Cash Fund  A-ACC-AUD Wird erst noch 
aufgelegt 
 

Fidelity Funds – Euro Cash Fund  A-ACC-EUR LU0261953490 
 

Fidelity Funds – Sterling Cash Fund A-ACC-GBP Wird erst noch 
aufgelegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Anhang II - Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) zu den 
Anteilsklassen der aufnehmenden Fonds 
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